
wurde, kündigte die Verklagte das Arbeitsvertragsverhältnis 
zum 3. Juni 1953.

Gegen die Rechtswirksamkeit der Kündigung erhob der 
Kläger Klage vor dem Kreisarbeitsgericht E. und beantragte 
weiterhin, die Verklagte zu verurteilen, an den Kläger 
2849 DM zu zahlen, weil er bis zu seinem Ausscheiden bei der 
Verklagten als Werkmeister tätig gewesen, jedoch nicht nach 
den gesetzlichen Bestimmungen entlohnt worden sei. Nach der 
Verordnung über die Rechte und Pflichten der Meister in den 
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben und über 
die Erhöhung ihrer Gehälter vom 28. Juni 1952 (GBl. S. 504) 
— im folgenden Meisterverordnung genannt — hätte er in 
die Gruppe M 3 eingestuft und ein Monatsgehalt von 595 DM 
erhalten müssen.

Das Kreisarbeitsgericht hat die Kündigung zum 5. Juni 1953 
für rechtswirksam erklärt und die Verklagte zur Zahlung von 
1639 DM rückständigen Gehalts für die Monate Juli 1952 bis 
Mai 1953 verurteilt. Mit der Mehrforderung von 1210 DM hat es 
die Klage abgewiesen. In den Entscheidungsgründen führt es 
aus, daß die Kündigung, da die Frist mit der Zustellung des 
Schreibens beginnt und die Kündigung begründet sei, zum 
5. Juni 1953 Rechtswirksamkeit erlangt habe. Hinsichtlich der 
Entlohnung vertritt des Kreisarbeitsgericht die Auffassung, 
daß der Kläger nach der Vergütungsgruppe M 2 zu entlohnen 
sei. Der Kläger sei am 10. November 1948 zum Werkmeister 
ernannt und von der Verklagten als solcher auch beschäftigt 
worden. Er müsse deshalb als Werkmeister entlohnt werden. 
Der Kläger könne jedoch nicht die Vergütungsgruppe M 3 
verlangen, da er seine Meisterprüfung nicht nachweisen könne 
und als Werkmeister erst seit dem 10. November 1948, also 
noch nicht 5 Jahre tätig sei.

Gegen die Verurteilung zur Zahlung von 1639 DM hat die 
Verklagte Berufung und der Kläger wegen der Abweisung 
der Mehrforderung Anschlußberufung eingelegt.

Das Bezirksarbeitsgericht E. hat mit Urteil vom 30. Juli 1953 
das Urteil des Kreisarbeitsgerichts abgeändert und die Klage, 
soweit sie auf Zahlung gerichtet war, völlig abgewiesen. Es 
ist der Auffassung, daß es sich bei der Einstufung eines Mei
sters um eine vom Gericht nicht nachzuprüfende Ermessens
entscheidung des Werkdirektors handele. Nur er könne dar
über entscheiden, ob die Voraussetzungen zur Einstufung vor
handen seien. Wenn der Werkdirektor eine Einstufung ver
weigere, könne eine solche nicht durch den Richterspruch er
setzt werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der Kassationsantrag 
des Generalstaatsanwalts, mit dem Gesetzesverletzung gerügt 
wird.

Aus den G r ü n d e n :
Der Antrag hatte Erfolg.
Das Bezirksarbeitsgericht hebt in seiner Entscheidnug 

unter Hinweis auf das Vorwort zur Meisterverordnung 
vom 28. Juni 1952 richtig hervor, daß mit dieser Ver
ordnung die bedeutsame Stellung der Meister in unse
rer volkseigenen Industrie betont und zugleich festge
stellt worden ist, daß die bis dahin den Meistern ge
währte Entlohnung nur ungenügend war und nicht 
deren große Verantwortung berücksichtigt hat. Um die
sen Mangel zu beseitigen, waren nach dieser Verord
nung, insbesondere nach § 2 der 3. DurchfBest. vom
28. Juli 1952 (GBl. S. 647), bis zum 12. August 1952 die 
bis zu diesem Zeitpunkte tätigen Meister durch die 
Werkleitung auf Vorschlag der Werkabteilungsleiter 
nach ihren Qualiflkationsmerkmalen einzustufen. Die 
Verklagte hatte danach also zu prüfen, ob und in wel
chem Umfang der Kläger als Meister die in der An
lage 2 zur Meisterverordnung (GBl.'S. 508) festgelegten 
Qualifikationsmerkmale besitzt. Diese ihr obliegende 
Verpflichtung hat die Verklagte offensichtlich nicht er
füllt, sonst hätte sie den Kläger fristgemäß entweder 
in eine aus der Anlage 2 hervorgehende Gruppe M 1 
bis M 4 einstufen oder aber, wenn der Kläger nicht 
die dort aufgezeigten Qualifikationsmerkmale besaß, 
das Arbeitsvertragsverhältnis, nach dem der Kläger als 
Meister beschäftigt wurde, lösen müssen. Unzulässig 
war auf jeden Fall die Weiterbeschäftigung des Klägers 
als Meister mit einem unter dem Tarif liegenden 
Gehalt.

Von dieser Beurteilung der Rechtslage hätte das 
Bezirksarbeitsgericht bei seiner Entscheidung über die 
Berufung des Verklagten und die Anschlußberufung 
des Klägers ausgehen müssen. Es hätte alsdann er
kannt, daß es sich unter den Parteien um eine Ent
lohnungsstreitigkeit aus einem Arbeitsrechtsverhält
nis handelt, für die das Arbeitsgericht zuständig ist. 
Entgegenstehende' gesetzliche Bestimmungen ergeben 
sich weder aus dem KRG Nr. 21 noch aus der Anlage 
zum Befehl Nr. 23 des Obersten Chefs der SMAD vom 
25. Januar 1946, noch aus sonstigen Bestimmungen. 
Auch die Meisterverordnung selbst stützt nicht die Auf
fassung, daß es sich bei der Eingruppierung eines Mei
sters um eine nicht nachprüfbare Ermessensentschei
dung des jeweiligen Werkleiters handele. § 5 der Ver
ordnung besagt lediglich, daß Einstellungen und Ver
setzungen von Meistern vom Werkdirektor vorgenom

men werden. § 8 weist darauf hin, in welche Gehalts
gruppe der Meister seinen Qualiflkationsmerkmalen ent
sprechend einzustufen ist. Die Meisterverordnung besagt 
aber nicht — und es kann aus ihren Bestimmungen auch 
nicht geschlossen werden —, daß es sich bei der Ein
gruppierung eines Meisters, d. h. bei der Überprüfung 
seiner Qualifikationsmerkmale, um einen Akt voll- 
ziehend-verfügender Tätigkeit handelt, für dessen 
Nachprüfung der Rechtsweg ausgeschlossen wäre. Die 
dem Eingestellten zu zahlende Entlohnung ergibt sich 
zwangsläufig in Erfüllung eines Arbeitsvertrages aus 
den in der Meisterverordnung und den dazu erlasse
nen Durchführungsbestimmungen und Richtlinien kon
kret angegebenen Qualifikationsmerkmalen. Insoweit 
ist für eine „Ermessensentscheidung“ und für eine 
vollziehend-verfügende Tätigkeit überhaupt kein Raum 
mehr. Das Vorliegen oder Nichtvorliegen der Qualifi
kationsmerkmale kann also bei auftretenden Streitig
keiten unbedenklich vom Gericht, nötigenfalls unter 
Vernehmung von Zeugen und Zuziehung von Sachver
ständigen, nachgeprüft werden. War das Gericht im 
vorliegenden Falle nicht selbst in der Lage, die für den 
Kläger zutreffende Gehaltsgruppe festzustellen, so 
hätte es den dargelegten Weg der Beweisaufnahme 
gehen müssen. Keinesfalls durfte es die Klage wegen 
Unzulässigkeit des Rechtsweges abweisen.

Das Urteil des Bezirksarbeitsgerichts vom 30. Juli 
1953 verletzt daher die Bestimmungen des § 2 der
3. DurchfBest. zur Meisterverordnung und des § 4 der 
Verordnung über die Neugliederung und die Aufga
ben der Arbeitsgerichte vom 30. April 1953 und war / 
deshalb aufzuheben. /

Sozialversicherung
§ 1 Abs. 2 der Anordnung zur Sicherstellung der 

rechtlichen Stellung der Verfolgten des Naziregimes 
vom 5. Oktober 1949 (ZVOB1. S. 765); § 3 Ziff. 7 der 
DurchfBest. vom 10. Februar 1950 (GBl. S. 87); §§ 46,
47 VSV.

Auch bei der Errechnung der VdN-Hinterbliebenen- 
rente sind die §§ 46, 47 VSV anzuwenden.

OG, Urt. vom 13. April 1954 — 2 Za 22/54.
Die Klägerin und ihre drei Kinder sind die Hinterbliebenen 

des am 23. November 1945 verstorbenen, als Verfolgter des Nazi
regimes (VdN) anerkannten Reinhold Sch. Sie sind gemäß § 3 
der Richtlinie für die Anerkennung als Verfolgte des Nazi
regimes vom 10. Februar 1950 (GBl. S. 92) als VdN-Hinter- 
bliebene anerkannt. Auf Antrag gewährte die Verklagte der 
Klägerin und ihren Kindern eine VdN-Hinterbliebenenrente in 
Höhe von insgesamt 230,— DM monatlich. Die Verklagte legte 
der Berechnung der Rente einen Jahresdurchschnittsverdienst 
des Verstorbenen von 3600 DM zugrunde und gelangte unter 
Anwendung der §§ 46, 47 der Verordnung über die Sozial
pflichtversicherung (VSV) zu dem angeführten Betrag. Die 
Klägerin, die sich mit der Berechnung nicht einverstanden er
klärte, legte bei der Beschwerdekommission der Verklagten 
Beschwerde ein, die zurückgewiesen wurde. Daraufhin erhob 
sie Klage beim Kreisarbeitsgericht K. Sie beantragte, die Ver
klagte zur Zahlung der VdN-Hinterbliebenenrente nach § 1 
Abs. 2 Buchst, e und f der Anordnung zur Sicherstellung der 
rechtlichen Stellung der Verfolgten des Naziregimes vom 
5. Oktober 1949 (ZVOB1. S. 765) und zur Nachzahlung der zu 
wenig gezahlten Beträge zu verurteilen. Sie brachte, wie be
reits im Beschwerdeverfahren, vor, daß nach § 1 Abs. 2 Buchst, e 
der genannten Anordnung die Mindestrente für Witwen 120 DM 
und die der Halb- und Vollwaisen nach Buchstabe f 100 DM 
monatlich betrage. Von diesen Beträgen hätte die Verklagte 
bei der Berechnung der VdN-Hinterbliebenenrente für sie und 
ihre Kinder ausgehen müssen.

Die Verklagte beantragte Klagabweisung.

■Sie wendete ein, nach § 3 Ziff. 7 der Durchf.Best. vom 10. Fe
bruar 1950 (GBl. S. 87) seien die Hinterbliebenenrenten nach den 
Bestimmungen der s§ 46, 47 VSV zu berechnen. Danach habe 
sie auch die Berechnung der Rente vorgenommen.

Das Kreisarbeitsgericht hat der Klage stattgegeben.

In seiner Entscheidung geht es davon aus, daß durch die im 
§ 1 Abs. 2 der Anordnung festgesetzten Mindestsätze die soziale 
Sicherstellung der VdN garantiert werden soll. Die Anordnung 
könne daher nicht mit den Bestimmungen anderer Gesetze, 
insbesondere der VSV, in Zusammenhang gebracht werden, 
wenn sich daraus ein Nachteil des zu Betreuenden ergebe. Mit 
§ 3 Ziff. 7 der DurchfBest. sei nicht von den Bestimmungen der 
Anordnung über die Mindestsätze abgewichen worden, da durch 
die Durchführungsbestimmung diese Bestimmungen nicht außer 
Kraft gesetzt seien. Somit stehe fest, daß die Mindestsätze 
zu zahlen seien.

Gegen das Urteil hat die Verklagte unter Wiederholung ihres 
erstinstanzlichen Vorbringens Berufung beim Bezirksarbeits
gericht P. eingelegt. Sie vertritt weiterhin die Auffassung, daß 
die Gesamtsumme der Rente nach § 47 VSV zwei Drittel des 
Grundbetrages, nach welchem die Rente errechnet worden ist, 
nicht übersteigen dürfe.

Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen.
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